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Redwheel Funds 

Société d'Investissement à Capital Variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) 

Gesellschaftssitz: 80, route d'Esch, 

L-1470 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg B 122.802 

(die „Gesellschaft“) 

 

Mitteilung an die Anteilsinhaber der Gesellschaft 

Luxemburg, 5. Februar 2024 

 

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,  

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie darüber informieren, dass er 
beschlossen hat, den Abwicklungszyklus für die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen der 
Gesellschaft wie nachstehend beschrieben zu ändern.  
 
Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht anders definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie im 
aktuellen Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“). 
 
Derzeit werden Rücknahmezahlungen spätestens am dritten Geschäftstag (wie im Prospekt definiert) 
nach dem entsprechenden Bewertungstag (wie im Prospekt definiert) vorgenommen. Ebenso müssen 
Zahlungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft innerhalb von drei 
Geschäftstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag bei der Depotbank der Gesellschaft 
eingehen. 
 
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, ab dem 6. März 2024 (das „Datum des Inkrafttretens“) die 
Abwicklungsfrist im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen der Gesellschaft 
von drei auf zwei Geschäftstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zu verkürzen. 
 
Dementsprechend werden ab dem Datum des Inkrafttretens die folgenden Absätze in den Abschnitten 
„1. Ausgabe von Anteilen“ und „3. Rücknahme von Anteilen“ des Prospekts wie folgt geändert (die 
Änderungen sind nachfolgend unterstrichen):  
 
„1. Ausgabe von Anteilen 
 
[…] 
 
Zahlungen für Anteile müssen innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der Währung der Klasse bei der Depotbank eingehen. Bei Zeichnungsanträgen in 
einer anderen wichtigen frei konvertierbaren Währung (die vom Verwaltungsrat genehmigt wurde), 
nimmt die Verwahrstelle die Währungsumrechnung auf Risiko und Kosten des Anlegers vor. 
 
[…] 
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3. Rücknahme von Anteilen 
 
Rücknahmezahlungen erfolgen in der jeweiligen Klassenwährung der jeweiligen Anteilsklasse 
spätestens innerhalb eines Zeitraums, der normalerweise nicht über den zweiten Geschäftstag nach 
dem geltenden Bewertungstag hinaus geht (das „Abrechnungsdatum“). Wenn am oder vor dem 
Abrechnungsdatum die Banken in dem Land der Währung der betreffenden Klasse nicht für den 
Geschäftsverkehr geöffnet sind oder ein Interbanken-Abwicklungssystem nicht funktioniert, erfolgt die 
Abrechnung am nächsten Geschäftstag, an dem diese Banken und Abwicklungssysteme geöffnet sind.“ 
 
Die Anteilinhaber erhalten auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos eine aktualisierte Fassung 
des Prospektentwurfs.  

Wenn Sie Fragen zu den Bestimmungen dieser Mitteilung und zu den Auswirkungen auf Ihre Anlagen 
haben, wenden Sie sich bitte entweder an Redwheel, Verde 4th Floor, 10 Bressenden Place, London, 
SW1E 5DH unter +44 207 227 6000 und erkundigen Sie sich nach Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb 
oder an den Verwalter Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, unter der Rufnummer 00 352 47 40 66 1 oder Ihren örtlichen 
Ansprechpartner. 

Für Anleger in Österreich: Der Prospekt, die Nachträge, die Basisinformationsblätter, die Satzung der 
Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, jeweils in Papierform, ferner 
die Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtauschpreise sind im Büro der österreichischen Zahlstelle 
(Facilities Agent) erhältlich und können dort kostenfrei bezogen werden: Erste Bank der 
Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich (E-Mail: 
foreignfunds0540@erstebank.at). 
 
Für Anleger in Deutschland: Der Prospekt, die Nachträge, die Basisinformationsblätter, die Satzung 
der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, jeweils in Papierform, 
ferner die Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtauschpreise sind im Büro der deutschen Zahlstelle 
(Facilities Agent) erhältlich und können dort kostenfrei bezogen werden: GerFlS - German Fund 
Information Service GmbH, Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen. 

Für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist First Independent Fund Services LTD., 
Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 
215, CH-8008 Zürich. Der Prospekt, die Nachträge, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die 
Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. 

Sollten die Änderungen Ihren Anlagebedürfnissen nicht entsprechen, können Sie die Rücknahme Ihrer 
Anteile gemäß den Bestimmungen des Prospekts beantragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Im Namen des Verwaltungsrats  
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